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#ST# Bundesbeschluss
über

die schweizerische Beteiligung am Weltflüchtlingsjahr

(Vom 1.Oktober 1959)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaf t ,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 25. August 19591),

beschliesst :

Art. l
Der Bundesrat wird ermächtigt:

a. dem schweizerischen Komitee für das Weltflüchtlingsjahr nach Massgabe
der Bedürfnisse Beiträge bis zur Höchstgrenze von einer Million Franken
auszurichten und über die Verwendung dieser Mittel im Einvernehmen
mit dem Komitee sowie mit dem Hochkommissar der Vereinigten Nationen
für die Flüchtlinge zu bestimmen ;

b. dem Hochkommissar der Vereinigten Nationen für die Flüchtlinge eine
Summe von 750 000 Franken als ausserordentlichen Beitrag an sein Spe-
zialprogramm für das Weltflüchtlingsjahr zu gewähren.

Art. 2

Die notwendigen Kredite sind in die Nachtragskredite 1959, II. Serie, und
in den Voranschlag für 1960 aufzunehmen.

Art.'3

Dieser Beschluss ist nicht allgemein verbindlich und tritt sofort in-Kraft.

Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 22. September 1959.
Der Präsident : Aug. Lusser
Der Protokollführer : P. Weber

!) BEI 1959, II, 513.
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Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 1. Oktober 1959.
Der Präsident : Eugen Dietschi

Der Protokollführer : Ch. Oser

Der Schweizerische Bundesrat beschliesst:

Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses im Bundesblatt.

Bern, den 1. Oktober 1959.

Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundeskanzler :
4620 Ch. Oser
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